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1 Veranlassung und Zielsetzung

Derzeit erfolgt im Zuge der Umsetzung des Generalplans Küstenschutz die Ausarbeitung einer Vorpla-
nung für den 4. Bauabschnitt (4. BA) der Stadtstrecke in Bremen. Im Rahmen dieser Deichbauplanung
ist die bestehende Hochwasserschutzlinie zu ertüchtigen und auf ein Bestickmaß von +8,70 m ü. NHN
zu erhöhen. Dabei ist eine spätere Erhöhungsmöglichkeit (Vorsorgemaß) auf eine Höhe von
+9,70 m ü. NHN statisch-konstruktiv und räumlich zu berücksichtigen.

Der 4. Bauabschnitt (4. BA) verläuft in der Bremer Neustadt von der Piepe bis zur Straße „Am Damm-
acker“ und umfasst somit auch das Deichschart am Buntentorsteinweg (kurz: Deichschart Buntentor).

Im Zuge der Bearbeitung des 4. Bauabschnitts wurde die Weiterverwendung des Deichscharts als Be-
standsbauwerk überprüft und zu diesem Zweck eine statische Nachrechnung für das Bauwerk durchge-
führt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Deichschart für die aktuell gültigen Bemessungswasser-
stände für Neubauten und erst recht für zukünftige Szenarien ohne Ertüchtigungsmaßnahmen nicht wei-
ter betrieben werden kann.

Im Mai 2023 wurde bereits eine Machbarkeitsstudie mit Planungsalternativen für den Umgang mit dem
sanierungsbedürftigen Deichschart Buntentor vorgelegt. Im Rahmen dieser Studie wurden die Alternati-
ven „Ersatzloser Rückbau“, „Grundinstandsetzung“ und „Neubau“ untersucht. Als Ergebnis der monetä-
ren und nicht monetären Betrachtung hat sich dabei die Alternative „Ersatzloser Rückbau“ mit dem
höchsten Nutzwert als Vorzugsalternative herausgestellt.

Nach der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie wurde das Deichschart im Oktober 2023 als Kulturdenk-
mal unter Denkmalschutz gestellt [1]. Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind
zukünftig in die städtebauliche Entwicklung und in die Landesplanung einzubeziehen sowie bei öffentli-
chen Planungen und Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zukünftig ein
durchgängiger Deichverteidigungsweg (SLW 60) mit einer befestigten Mindestbreite von 4,0 m zu
berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund hat die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft (SUKW) die Erweiterung
der Machbarkeitsstudie zum Deichschart beauftragt. Aufgrund der örtlichen geschichtlichen und
überörtlichen technikgeschichtlichen Bedeutung sowie der städtebaulichen Bedeutung des Scharts ist
die in der Nutzwertanalyse der Machbarkeitsstudie auf den letzten Platz verwiesene Lösung „Erhalt des
Bauwerkes durch eine „Grundinstandsetzung““ nochmals einer vertieften Prüfung zu unterziehen. Dabei
ist insbesondere die statisch-konstruktive Lösung zur Instandsetzung unter veränderten
Eingangsbedingungen zu vertiefen. Gegenüber der ursprünglichen Machbarkeitsstudie ist nun auch die
Herstellung der Durchgängigkeit der Deichverteidigung zu berücksichtigen. Grundsätzlich gilt, dass als
Ziel der Alternative der möglichst umfangreiche und langfristige Erhalt des Bauwerkes unter
Berücksichtigung der Vorgaben des Generalplan Küstenschutz [2] zu verstehen ist.

Neben der statisch-konstruktive Lösung sind bezüglich der in der Machbarkeitsstudie
ausgewiesenen Nachteile (z.B. für das Verkehrskonzept im BA 4) Lösungen / Kompromisse
auszuarbeiten.

Im Zuge der Bearbeitung der Erweiterung der Machbarkeitsstudie ist ebenfalls die
vorgesehene Finanzierung darzustellen.

Des Weiteren hat der Bremische Deichverband am linken Weserufer (DVL) zur Sicherstellung der
Funktionstüchtigkeit des Deichscharts eine Bauwerksinspektion und eine Nachrechnung einzelner
Bauwerksteile in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden zwischenzeitlich vorgelegt und führen zu
keinen wesentlichen neuen Erkentnissen im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie.
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Abbildung 1: Deichschart Buntentor mit Blickrichtung zum Buntentorsteinweg; Fotos: Sweco GmbH
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2 Planungsgrundlage und Randbedingungen

2.1 Lage
Das Deichschart Buntentor liegt im 4. Bauabschnitt der Stadtstrecke in der Bremer Neustadt und wird
durch die Häuser Buntentorsteinweg 268 und 270 eingerahmt. Gemäß der Kilometrierung des General-
plans Küstenschutz Niedersachsen / Bremen (GPK) kann das Deichschart zwischen km 17+153 und
17+166 verortet werden. Nach der Kilometrierung der Bremer Gewässerkarte liegt das Deichschart zwi-
schen km 6+283 und 6+288. Am Deichschart treffen die beiden Neustädter Ortsteile Buntentor und Hu-
ckelriede aufeinander. Die Deichlinie löst sich hier von der Uferlinie der Kleinen Weser und bildet eine
Vorlandbucht, in deren Mitte das Deichschart eine Öffnung im linksseitigen Weserdeich bildet. Über
diese Öffnung gelangen Fußgänger und Fahrradfahrer vom Buntentorsteinweg kommend, auf Straßen-
höhe, zur Kleinen Weser und in die Grünanlage am Werdersee mit dem Kiosk am Deichschart.

Die Abbildung 2 bietet eine Übersicht über die Lage des Deichscharts zwischen der Fahrradbücke und
dem Kiosk am Deichschart. Der Deichabschnitt beinhaltet den wasserseitig der Deichlinie verlaufenden
Deichunterhaltungsweg, sowie den auf der Deichkrone verlaufenden Deichverteidigungsweg. Der Dei-
chunterhaltungsweg wird im Bestand als gemeinsamer Geh- und Radwege genutzt. Der Deichverteidi-
gungsweg ist in diesem Abschnitt lediglich für den Fußgängerverkehr freigegeben.

Abbildung 2: Übersicht - Lage des Deichscharts, Quelle: www.geoportal.bremen.de



2        Planungsgrundlage und Randbedingungen

241125_Deichschart_Machbarkeitsstudie_Erweiterung.docx Seite 11 www.sweco-gmbh.de

2.2 Ist-Zustand und Geometrie

Das Deichschart wurde 1882 errichtet und besteht aus zwei Widerlagern, die als Schwergewichtswände
konzipiert wurden. Als Verschlussorgane dienen ein Stemmtor aus Holz (1. Deichsicherheit) sowie was-
ser- und landseitig des Holztores je zwei Dammbalkenlagen (2. Deichsicherheit). Der entstehende Hohl-
raum zwischen den Dammbalkenlagen kann im Hochwasserfall mit Sandsäcken gefüllt werden. Der
Brückenüberbau wurde 1965 erneuert und liegt beidseitig auf den Widerlagern des Deichscharts auf.
Außerdem wurde 1995 eine Sanierung des Deichscharts durchgeführt.

Abbildung 3:  links: Deichschart Buntentor, Blick in den Buntentorsteinweg,
rechts: Dammbalkennut und Holzdrehtor; Fotos: Sweco GmbH

Die Sanierungsarbeiten wurden 1995 von einem Steinmetz- und Steinbildhauermeister durchgeführt.
Dazu liegt ein Bericht vor [3], der das seinerzeitige Schadensbild abbildet und Sanierungsmaßnahmen
beschreibt. Die beschriebenen Maßnahmen, die zur Restaurierung und Sanierung durchgeführt wurden,
umfassten den Austausch des vorgesetzten Ziegelmauerwerks. Zudem wird beschrieben, dass die Brü-
ckenwiederlager saniert wurden. Kaputte Sandsteinquader wurden ersetzt und das neue Auflager mit
einer 1,5 cm starken Neoprenmatte ausgeführt. Außerdem wurde das Stahlrohrgeländer gegen ein
schmiedeeisernes, im Stil des ursprünglichen Brückengeländers, ausgetauscht. Da einige Sandsteine
Ausblühungen oder Schäden aufwiesen, wurden diese ebenfalls ersetzt. Eine grundhafte Ertüchtigung
tragender Bauteile fand nicht statt.

Die Abbildungen 4 bis 6 wurden den Bestandsunterlagen des Deichscharts entnommen, die durch den
Bremischen Deichverband am linken Weserufer zur Verfügung gestellt wurden.

Das Deichschart weist eine Einfahrtsbreite flussseitig von 7,50 m und am Buntentorsteinweg von 5,00 m
auf. Da die Wände konisch verlaufen, verjüngt sich die Durchfahrtsbreite bis zum Tor auf 3,50 m. Die
Durchfahrtshöhe beträgt 3,85 m. Das Deichschart besteht aus zwei Widerlagern, die sich zum Wandfuß
verdicken. Die Schwergewichtswand weist am Kopf eine Stärke von 0,9 m auf, diese verdickt sich trep-
penförmig zum Wandfuß auf 1,94 m. Die Höhe der Holztore beträgt 2,90 m. Somit liegt die OK des
Tores bei +8,46 m NHN. Unterhalb des Scharts sind zwei Sickerschürzen in Holzspundweise mit einer
Länge von ca. 3,50 m eingebracht. Die Drempelhöhe des Deichscharts liegt bei +5,56 m NHN.

Der Deichverteidigungsweg wird mit Hilfe eines Brückenüberbaus über das Deichschart geführt. Wäh-
rend der Deichverteidigungsweg in dem Abschnitt zwischen der Fahrradbücke und der Verlängerung
„Am Dammacker“ überwiegend lediglich eine Breite von 1,6 m aufweist, beträgt die Durchfahrtsbreite
des Brückenüberbaus ca. 2,5 m. Der Deichverteidigungsweg erfüllt somit im Bestand nicht die Pla-
nungsanforderung von 4,0 m befestigter Mindestbreite. Vom Buntentorsteinweg kommend führt östlich
des Deichscharts eine Treppe auf die Deichkrone.
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Der Brückenüberbau liegt auf einer Höhe von +9,57 m NHN, die Länge der Fahrbahnplatte beträgt
5,10 m und die Breite 3,05 m (einschließlich Absturzsicherung). Die Fahrbahnplatte liegt lediglich auf
den Wänden des Deichscharts auf.

Der Deichkörper in den das Deichschart eingebettet ist, weist beidseitig des Deichscharts eine Höhe
von ca. +8,65 m NHN auf. Das Deichschart bildet innerhalb des Deichverlaufs einen Hochpunkt mit ei-
ner Höhe von +9,57 m NHN bezogen auf den Brückenüberbau, entsprechend ist beidseitig des Brü-
ckenüberbaus eine kurze Anrampung vorhanden. Die Außenböschung des Deichkörpers ist im betrach-
teten Abschnitt mit einer Neigung von teilweise 1:2,5 übersteil und entspricht somit nicht den Vorgaben
des Generalplans Küstenschutz [2]. Auf der Binnenseite steht überwiegend sehr hohes Gelände an und
der Abstand zur Bebauung am Buntentorsteinweg beträgt abschnittsweise weniger als 5,0 m, wodurch
keine klassisch ausgebildete Deichbinnenböschung vorhanden ist.

Das Deichschart befindet sich im Eigentum und in der Unterhaltungspflicht des Bremischen Deichver-
bandes am linken Weserufer. Der Brückenüberbau wird vom Amt für Straßenbau und Verkehr Bremen
unterhalten.

Mit dem Gutachten zum Denkmalwert vom 11.10.2023 [1] wird das Deichschart unter Denkmalschutz
gestellt.

Abbildung 4: Draufsicht Deichschart Quelle: Archiv, Bremischer Deichverband am linken Weserufer
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Abbildung 5: Ansicht, Längsschnitt Deichschart Quelle: Archiv Bremischer Deichverband am linken We-
serufer

Abbildung 6: Querschnitt Deichschart Quelle: Archiv, Bremischer Deichverband am linken Weserufer

Im Dezember 2023 wurden durch die Ingenieurberatung Bröggelhoff GmbH Bauwerksprüfungen der
einzelnen Bauwerksabschnitte am Deichschart Buntentor durchgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen
Prüfberichte sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
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Tabelle 1: Zusammenfassung der Bauwerksprüfungen aus dem Jahr 2023

Bauwerksabschnitt Bewertung Maßnahme

Stemmtorpaar [4]

Die Standsicherheit und Funkti-
onsfähigkeit der Holztore und
somit die Verkehrssicherheit
sind im Hochwasserfall nicht
mehr gegeben.

Erneuerung erforderlich.

Bohlenbelag [5]
Die Standsicherheit und Ver-
kehrssicherheit des Bohlenbe-
lags sind gegeben.

Keine.

Deckwerk, Zuwegung, Außen-
anlagen [6]

Die Verkehrssicherheit rund um
das Deichschart ist durch feh-
lende Absturzsicherungen be-
einträchtigt.

Maßnahmen zur Schadensbe-
seitigung oder Warnhinweise
zur Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit oder Nutzungs-
einschränkungen sind umge-
hend erforderlich.

Ausrüstung Brücke mit seitli-
chen Geländerauflagerbalken
[7]

Die Verkehrssicherheit des
Bauwerks kann beeinträchtigt
sein.

Laufende Unterhaltung erforder-
lich.

Überbau (Stahlbetonplatte) [8]

Die Standsicherheit und / oder
Verkehrssicherheit des Brü-
ckenüberbaus sind erheblich
beeinträchtigt.

Der Verkehr über die Brücke ist
auf Fußgängerverkehr zu be-
schränken. Die Bügel unterhalb
der Brücke sind nicht mehr für
das Herausheben von Lasten
nutzbar.

Unterbau (Massivbauwerk
Deichschart) [9]

Die Standsicherheit und Ver-
kehrssicherheit des Unterbaus
sind gegeben.

Laufende Unterhaltung erforder-
lich.

Massivbauwerk (Schart- und
Flügelwände, Sohle) [10]

Die Funktionsfähigkeit und Dau-
erhaftigkeit des Bauwerks sind
beeinträchtigt.

Laufende Unterhaltung sowie
kurzfristig bis mittelfristig In-
standsetzung erforderlich.

Dammbalkenverschlüsse [11]

Die Funktionsfähigkeit des
Dammbalkenverschlusses ist im
Hochwasserfall durch Um- und
Unterläufigkeit beeinträchtigt.
Keine abschließende Beurtei-
lung möglich.

Nachrechnung der Dammbal-
ken erforderlich (siehe auch
Statische Nachrechnung von
Dammbalkenverschluss [12]).
Umgehende Ergänzung von
Dichtungen erforderlich.

Auf Grundlage der Bauwerksuntersuchungen wurde durch die Ingenieurberatung Bröggelhoff GmbH ein
„Maßnahmenkonzept für hochwasserfreie Zeiten und den Betrieb im Hochwasserfall“ ausgearbeitet [13].
Das Ziel des Maßnahmenkonzeptes ist es, den Betrieb des Deichscharts bis zur Bauumsetzung der
Hochwasserschutzplanung für den BA 4 sicherzustellen. Gemäß des Maßnahmenkonzeptes wird das
Deichschart in Zeiten ohne Beanspruchung durch Hochwasser als Standsicher angesehen. Es werden
jedoch Maßnahmen zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit und der Verkehrssicherheit gefordert. Die
Standsicherheit im Hochwasserfall ist aufgrund von Schäden an den Stemmtoren sowie durch
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Steinschäden im Bereich der Torauflager nicht mehr gegeben. Die Standsicherheit der Brücke ist durch
Betonschäden erheblich beeinträchtigt und es wird empfohlen die Nutzung für den Fußgängerverkehr
einzuschränken.

Das Deichschart Buntentor befindet sich im Besitz des Sondervermögens Infrastruktur. Sofern es den
Hochwasserschmutzt betrifft, ist der Deichverband am linken Weserufer für die Unterhaltung des Bau-
werks zuständig.
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2.3 Baugrundverhältnisse

Im Jahr 2014 wurden u. a. im Bereich des BA 4 Baugrunderkundungen durchgeführt und die Ergebnisse
im Geotechnischen Bericht vom 08.09.2014 von der Hochschule Bremen – Institut für Geotechnik zu-
sammengefasst [14]. Wegen der räumlichen Nähe zum Deichschart soll das Aufschlussergebnis der in
diesem Zusammenhang bei Deichkilometer 6+800 durchgeführten Bohrsondierungen zur Beschreibung
des Baugrundes herangezogen werden. In der Tabelle 2 ist der Baugrundaufbau vereinfacht dargestellt.

Tabelle 2: Bemessungsprofil [14]

Bodenart Schichtunterkante

1 Auffüllung (tw. Bauschutthaltig, Schluff) +3,30 m NHN

2 Ton 0,00 m NHN

3 Sand -3,30 m NHN

Wie der Tabelle 2 entnommen werden kann, wird im Untersuchungsgebiet eine ca. 3,3 m mächtige Ton-
schicht von Sanden unterlagert. Oberhalb der Tonschicht liegt eine ebenfalls ca. 3,3 m mächtige Auffül-
lung vor.

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick der Bodenkennwerte, die für die Betrachtung des Tragwerks
relevant sind.

Tabelle 3: Bodenkennwerte [14]
Bodenschicht
(Bodengruppe)

Wichte Scherfestigkeit
Undränierte
Scherfestigkeit

Steifezahl

γ/γ‘

[kN/m³]

φ’k
[°]

c’k
[kN/m²]

cu,k

[kN/m²]

Esk

[MN/m²]

Auffüllung 19/9 22,5 2,5-5 7,5-15 1-2

Ton 19/9 20 2,5-5 7,5-15 1-2

Sand 18/10 33 0 0 40-80

Nach der Überarbeitung der Alternative „Grundinstandsetzung“ wurde der Kurzbericht zu den Baugrun-
derkundungen 2024 übermittelt. Der Vollständigkeitshalber werden die Ergebnisse kurz zusammenge-
fasst. Die Berücksichtigung der Baugrunderkundungen 2024 findet jedoch in der Machbarkeitsstudie
keine Anwendung.

Tabelle 4: Bemessungsprofil KRB 01 [15]

Bodenart Schichtunterkante

1 Auelehm Deichkörper, steif +5,01 m NHN

2 Auelehm gewachsen weich bis steif +2,21 m NHN

3 Enggestufte Sande mitteldicht bis dicht -3,29 m NHN



2        Planungsgrundlage und Randbedingungen

241125_Deichschart_Machbarkeitsstudie_Erweiterung.docx Seite 17 www.sweco-gmbh.de

Tabelle 5: Bodenkennwerte [15]
Bodenschicht
(Bodengruppe)

Wichte Scherfestigkeit Steifezahl

γ/γ‘

[kN/m³]

φ’k
[°]

c’k
[kN/m²]

Esk

[MN/m²]

Auelehm Deichkörper, steif 17/7 22,5 5-15 1-4

Auelehm gewachsen weich bis steif 16,5/6,5 20 5-10 1-3

Enggestufte Sande mitteldicht bis

dicht
18,5/9,5 32,5 0 30-50

2.4 Wasserstände

Gemäß dem Prüfungsvermerk aus dem Jahr 2022 [16] sind den Planungen für den BA 4 ein Bemes-
sungsstand von +7,95 m NHN und eine Bestickhöhe von +8,70 m NHN zugrunde zu legen. Aufgrund
der Erkenntnisse zum Meeresspiegelanstieg (IPCC Sonderbericht SROCC 2019) ist darüber hinaus ein
erhöhtes Klimavorsorgemaß von 1,0 m schon jetzt statisch-konstruktiv zu berücksichtigen, wonach sich
ein Bemessungswasserstand von +8,95 m NHN und eine Bestickhöhe von +9,70 m NHN ergeben.

Die bauzeitliche Hochwasserschutzhöhe wurde in Abstimmung mit der Auftraggeberin (Besprechung
vom 13.12.2022) auf +7,00 m NHN festgelegt.
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2.5 Notwendigkeit der Ertüchtigung

Im Zuge der Deichbauplanung des 4. BA der Stadtstrecke wurde eine Nachrechnung des Deichscharts
durchgeführt [17]. Es wurde festgestellt, dass das Deichschart eine ungenügende Standsicherheit für
den aktuell gültigen und zukünftigen Bemessungswasserstand aufweist. Es wurden Defizite der Nach-
weise der inneren Sicherheit und äußeren Sicherheit festgestellt. Der Kippnachweis der inneren Sicher-
heit und der Nachweis gegen Kippen, Gleiten und Grundbruch der äußeren Standsicherheit wurde nicht
eingehalten.

2.6 Voraussetzungen und Anforderungen

Die drei Planungsalternativen sind im Kontext der aktuell laufenden Vorplanung für den 4. BA der Stadt-
strecke zu betrachten (in Bearbeitung durch die ARGE Grontmij GmbH / WES GmbH). Sofern keine ab-
weichenden Randbedingungen aufgeführt werden, gelten die Randbedingungen aus der zuvor genann-
ten Planung.

Hinsichtlich des Küstenschutzes gelten grundsätzlich die „Kriterien für weiterführende Planungen in Be-
zug auf Hochwasserschutzanlagen“ [18] sowie die aktualisierten Vorgaben aus dem Prüfungsvermerk
[16]. Darüber hinausgehende Planungsrandbedingungen für die Ausarbeitung der Alternativen werden
von der Auftraggeberin vorgegeben. Die Planungsalternativen werden mit unterschiedlichen Randbedin-
gungen entwickelt. Für die Alternativen „Ersatzloser Rückbau“ und „Neubau“ gelten folgende Randbedin-
gungen:

- die Abmessungen des vorhandenen Deichscharts sind für den Neubau für den Zweck der Mach-

barkeitsstudie beizubehalten (ggf. in einer anschließenden Vorplanung jedoch zu verifizieren)

- auf der Deichkrone ist ein 4,00 m breiter, befestigter Deichverteidigungsweg, der gleichzeitig als

Radpremiumroute dient, zu berücksichtigen (für einen reinen Deichverteidigungsweg sind ledig-

lich 3,0 m zu berücksichtigen)

- für den Deichverteidigungsweg sind die Nutzungsanforderungen entsprechend SLW 60 einzuhal-

ten

- für Erddeiche gilt eine Außenböschungsneigung von 1:4 und eine Binnenböschungsneigung von

1:3

- eine Erhöhungsmöglichkeit der Bestickhöhe um 1,0 m auf +9,70 m NHN (Vorsorgemaß) ist sta-

tisch-konstruktiv und räumlich zu berücksichtigen

- Eingriffe in Privatgrundstücke sind zu minimieren

- eine Zufahrt ins Vorland für Rettungs- und Unterhaltungsfahrzeuge ist vorzusehen

- eine barrierefreie Zuwegung vom Buntentorsteinweg ins Vorland ist zu identifizieren

- eine Trennung der Geh- und Radverkehre entlang des Deiches sowie eine Reduzierung von ge-

fährlichen Kreuzungsbereichen ist gewünscht

Für die Alternative „Grundinstandsetzung“ werden in Absprache mit der Auftraggeberin die nachfolgenden
Randbedingungen berücksichtigt.

- die Bestickhöhe von +8,70 m NHN ist einzuhalten
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- das Vorsorgemaß von 1,00 m darf bei Bauen im Bestand vernachlässigt werden

- die Breite der Überfahrt darf wie im Bestand beibehalten werden

- der Brückenüberbau ist nicht auf Schwerlastverkehr SLW 60 auszulegen

- eine Zufahrt ins Vorland für Rettungs- und Unterhaltungsfahrzeuge ist vorzusehen

- eine barrierefreie Zuwegung vom Buntentorsteinweg ins Vorland ist zu indentifizieren

- eine Trennung der Geh- und Radverkehre entlang des Deiches sowie eine Reduzierung von ge-

fährlichen Kreuzungsbereichen ist gewünscht

Für die Überarbeitung der Alternative „Grundinstandsetzung“ haben sich die folgenden Rand-
bedingungen geändert:
- eine Erhöhungsmöglichkeit der Bestickhöhe um 1,0 m auf +9,70 m NHN (Vorsorgemaß) ist sta-

tisch-konstruktiv und räumlich zu berücksichtigen (Abstimmung vom 12.03.2024)

- es ist eine befestigten Mindestbreite von 4,0 m für die Überfahrt vorzusehen

- der Brückenüberbau ist auf Scherlastverkehr SLW 60 auszulegen

- die Anforderungen des Denkmalschutzes sind für das Deichschart zu berücksichtigen

Zur bestmöglichen Berücksichtigung des Denkmalschutzes haben Abstimmungsgespräche mit dem
Landesamt für Denkmalpflege, Bremen stattgefunden. Gemäß Besprechungsprotokoll vom 13.03.2024
[19] sind insbesondere folgende Elemente des Deichscharts im Sinne des Denkmalschutzes von Be-
deutung:

- Schwergewichtswände mit sichtbaren Ziegelsteinen

- Kalksandstein

- Bodenbelag aus Granitstein

Für die nachfolgend aufgeführten Bestandteile des Deichscharts wurde abgestimmt, dass diese entfal-
len oder verändert werden können ohne, dass die Denkmalwürdigkeit des Bauwerkes gefährdet ist.

- die Brücke (es ist wünschenswert das vorhandene Geländer zu erhalten)

- die Holztore können durch Tore aus einem anderen Material ersetzt werden

- die Treppe

- die Holzklappen im Boden nur bei Notwendigkeit und mit abgestimmtem Ersatz

- die Böschungsbefestigung (Granitpflaster) hinter der Flügelwand (ein Rückbau muss gestalte-

risch angemessen im Zusammenspiel mit der neuen Hochwasserschutzanlage erfolgen)

Die Hinweise und Vorgaben des Landesamts für Denkmalpflege werden in der überarbeiteten Alterna-
tive „Grundinstandsetzung“ berücksichtigt.

Des Weiteren ist in allen Alternativen ein Mikro-Park zwischen der Deichlinie und dem Buntentorstein-
weg vorzusehen.

Hinsichtlich der Gestaltung sind für den gesamten 4. BA der Stadtstrecke die Vorgaben aus dem Flächen-
nutzungsplan Bremen, Stand 01.10.2021 zu berücksichtigen. Gemäß dem Flächennutzungsplan Bremen,
Stand 01.10.2021 liegt der Planungsraum in einer Grünfläche, die gleichzeitig eine Grünverbindung dar-
stellt.
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Die vorliegende Machbarkeitsstudie ist im Kontext der laufenden Vorplanung für den 4. Bauabschnitt der
Stadtstrecke zu sehen. Der geplante Verlauf und die Geometrie des Deiches werden entsprechend des
derzeitigen Standes der Vorplanung in der Machbarkeitsstudie berücksichtigt (siehe Anlage 1.2).
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3 Beschreibung der Alternativen

3.1 Alternative 1: Ersatzloser Rückbau

Die Planungsalternative 1 „Ersatzloser Rückbau“ umfasst den vollständigen Rückbau des bestehenden
Deichscharts und die Errichtung eines Erddeiches nach den Vorgaben des Generalplans Küstenschutz
Niedersachsen/Bremen. Im Zuge der Ausarbeitung dieser Planungsalternative sind der Abbruch des
Deichscharts, die Linienführung des neu zu planenden Deiches, ein neues Konzept der Wegeführung
sowie der bauzeitliche Hochwasserschutz zu betrachten.

Im Bestand bietet das Deichschart im Bereich der Neustadt und Habenhausens eine zentrale Zufahrt
bzw. Zugang ins Deichvorland auf Straßenhöhenniveau. Die Zufahrt wird durch den Deichverband am
linken Weserufer und den Umweltbetrieb Bremen (UBB) nicht oder kaum für Unterhaltungszwecke ge-
nutzt. Weiterhin dient das Deichschart insbesondere auch als Zuwegung für Rettungsfahrzeuge, da die
Feuerwehr die Slipanlage im Vorland für das Einsetzen des Rettungsbootes nutzt. Ein weiteres Inte-
resse besteht seitens des Kiosks am Deichschart, da die Lieferverkehre über das Deichschart erfolgen.
Für die Geh- und Radverkehre stellt das Deichschart eine barrierefreie Verbindung zwischen dem Bun-
tentorsteinweg und dem Naherholungsgebiet Werdersee dar. Die Machbarkeit der Planungsalternative
kann erst als gegeben bewertet werden, wenn für alle bestehenden Interessen eine akzeptable Alterna-
tivlösung gefunden wurde.

In Abstimmung mit dem Deichverband am linken Weserufer und dem Referat 32, SKUMS wurde festge-
stellt, dass sofern möglich auf Deichscharte in Hochwasserschutzanlagen zu verzichten ist, da diese
grundsätzlich eine Schwachstelle darstellen. Das Tor muss bei einem zu erwartenden Hochwasserer-
eignis durch das Personal des Deichverbandes am linken Weserufer aktiv verschlossen werden, um si-
cherheitswirksam zu werden.

Die Planungsalternative ist in einem Lageplan und einem Querschnitt, die diesem Bericht als Anlage 1.1
und 1.2 beigefügt sind, dargestellt. Die Darstellung der Alternative im Lageplan erfolgt auf der Grund-
lage des aktuellen Planungsstandes der Vorplanung des 4. BA (in Bearbeitung durch die ARGE Gront-
mij GmbH / WES GmbH).

Die Planungsalternative sieht vor, dass das Deichschart vollständig zurückgebaut und ein begrünter
Erddeich mit einer Bestickhöhe von +8,70 m NHN ausgeführt wird. Für die zukünftige Erhöhung, um das
Vorsorgemaß von 1,00 m (2. Ausbauschritt) auf +9,70 m NHN, wird der Einsatz einer HWS-Wand im
Bereich des wasserseitigen Bankettes vorgesehen. Der Deichverteidigungsweg (Radpremiumroute) ist
auf der Deichkrone mit einer Fahrbahnbreite von 4,00 m und beidseitiger je 0,50 m breiter Bankette ge-
plant. Die Außenböschung des Deiches wird mit einer Neigung von 1:4 ausgebildet und die Binnenbö-
schung mit einer Neigung von 1:3. Im Bereich der anliegenden Häuser wird die Bestandsböschung bei-
behalten. Bei nicht vollständiger Ausbildung des Deichfußes wird ein Stützbauwerk binnenseitig sowie
außenseitig zur Abfangung errichtet. Grundsätzlich ist vorgesehen den hier beschriebenen grünen Erd-
deiches beizubehalten und ihn bestmöglich in das grüne Landschaftsbild des 4. BA einzubetten.

Um weiterhin an der Stelle des Deichschart eine Zuwegung vom Buntentorsteinweg ins Deichvorland zu
gewährleisten, wird eine Treppenführung über den Deich vorgesehen. Die Treppe wird mit Podesten
und einem Handlauf ausgeführt. Zwischen dem geplanten Deich und dem Buntentorsteinweg verbleibt
eine platzartige Fläche, die als sogenannter Mikro-Park (ca. 90 m² Grünfläche) mit einem Bestands-
baum und ggf. weiteren Baumpflanzungen genutzt werden kann. Als Mikro-Park ist hier eine innovative
Lösung für Grün auf knappem Raum zu verstehen. Vor dem Fahrradgeschäft im Buntentorsteinweg 270
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ist eine ca. 4,0 m breite befestigte Fläche vorgesehen und der Hinterhof des Buntentorsteinweg 268
wird über einen 1,2 m breiten befestigen Weg erschlossen.

Im Zuge der Deichbauplanung des 4. BA der Stadtstrecke ist die Errichtung einer barrierefreien Rampe
vom Buntentorsteinweg auf den Deich innerhalb der Grünanlage an der Straßenbahnhaltestelle Kirch-
weg vorgesehen. Somit entsteht in einer Entfernung von ca. 100 m zum bestehenden Deichschart ein
vollständig barrierefrei ausgebauter Zugang auf den Deich und bietet somit Zugang in das Naherho-
lungsgebiet Werdersee.

In dieser Alternative wird eine Trennung der Geh- und Radverkehre umgesetzt. Der Radverkehr wird
zukünftig über den Deichkronenweg geführt, während der Fußgängerverkehr den Deichunterhaltungs-
weg im Vorland nutzt.

Die Zufahrt für Rettungs- und Unterhaltungsfahrzeuge ins Vorland sowie für Lieferverkehre zum Kiosk
ist vom Buntentorsteinweg kommend über einen Weg auf Höhe der Haltestelle Rosenpfad und weiter
über den Geh- und Radweg in Verlängerung Buntentorsdeich vorgesehen. Der straßenseitige Teil des
Wegs dient bereits als Feuerwehrzufahrt vom Buntentorsteinweg auf den Hinterhof des Gebäudes Bun-
tentorsteinweg 374 und weist hier eine Breite von ca. 5,0 m auf. Im weiteren Verlauf verjüngt sich die
befestigte Breite des Weges auf ca. 2,5 m, wobei die Breite des Flurstücks ca. 5,0 m beträgt. Wie in An-
lage 1.1 dargestellt wurden die Schleppkurven für Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr gemäß der „Mus-
ter-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ vom Februar 2007 überprüft und es ergibt sich der Bedarf
die Seitenbereiche des Weges teilweise zu pflastern. Zur Herstellung des Anschlusses zwischen dem
Weg und dem vorhandenen Geh- und Radweg in Verlängerung Buntentorsdeich ist ein Baum (Linde) zu
fällen und der Bereich der Schleppkurve zu pflastern (siehe Abbildung 7). Es liegen keine Bestandsun-
terlagen über den Aufbau des bestehenden Geh- und Radwegs vor, daher wurde im Kostenrahmen eine
Ertüchtigung des Wegeaufbaus vorgesehen. Ausgehend von einer Anfahrt aus Richtung Wache 1 der
Feuerwehr verlängert sich der Anfahrtsweg für Rettungsfahrzeuge um 700 m. In einem Abstimmungs-
termin am 09.03.2023 gab die Feuerwehr Bremen an, dass eine Zufahrt über die dargestellte Wegefüh-
rung (Anlage 1.1.) hingenommen werden könne.



3        Beschreibung der Alternativen

241125_Deichschart_Machbarkeitsstudie_Erweiterung.docx Seite 23 www.sweco-gmbh.de

Abbildung 7: Bereich der geplanten Zufahrt für Rettungsfahrzeuge mit der zu fällenden Linde,
 Blickrichtung Buntentorsdeich; Foto: Sweco GmbH

Abbildung 8: Geplante Zufahrt für Rettungsfahrzeuge,
 Blickrichtung vom Buntentorsteinweg zu „Am Dammacker“, Foto: Sweco GmbH
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Im Allgemeinen wird vorgesehen das Deichschart konventionell bzw. maschinell zurückzubauen. Für
den Rückbau wird eine geböschte Baugrube hergestellt. Die Sickerschürze des Scharts wird bis 1,00 m
unter GOK abgebrochen. Die darunterliegende Spundwand kann im Boden verbleiben. Bezüglich des
bauzeitlichen Hochwasserschutzes siehe 3.5.

Der Kostenrahmen für die beschriebene Alternative kann dem Abschnitt 4.1 entnommen werden. Im
Kostenrahmen wird ein pauschaler Ansatz für eine besondere Gestaltung der Freianlage im Bereich des
entfallenden Deichscharts vorgesehen.

Die Planungsalternative „Ersatzloser Rückbau“ erfüllt alle Voraussetzungen und Anforderungen (siehe
Abschnitt 2.6) und gilt somit im Sinne der Studie als machbar.
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3.2 Alternative 2: Grundinstandsetzung

Die Planungsalternative „Grundinstandsetzung“ wurde im Rahmen der Erweiterung der Machbarkeits-
studie überarbeitet. Im Folgenden wird zunächst kurz die ursprüngliche Alternative zusammengefasst
und dann die überarbeitete Alternative 2.1 vorgestellt.

Im Zuge der Deichbauplanungen wurde eine Nachrechnung des Deichscharts durchgeführt [17]. Es
wurden Defizite der Nachweise der inneren und äußeren Sicherheit festgestellt. Der Kippnachweis der
inneren Sicherheit und der Nachweis gegen Kippen, Gleiten und Grundbruch der äußeren Sicherheiten
wurde nicht eingehalten.

Für die Wiederherstellung der Standsicherheit wurde in der ursprünglichen Planungsalternative „Grund-
instandsetzung“ ein Verspannen der Mauerelemente mittels Verpressanker vorgesehen. Die Funda-
mentplatte sollte im Bereich der Tore neu ausgebildet werden und dadurch aussteifend wirken. Im Be-
reich der Flügelwände wurde ein Stahlbeton-Balkensystem geplant, welches ebenfalls eine aussteifende
Wirkung erzeugen sollte. Die Flügelwände sollten aufgrund der flacheren Deichneigung aufgehöht und
durch Winkelstützwände verlängert werden. Die Abbildung 9 und die Abbildung 10 zeigen die ursprüng-
liche Planung.

Der Bauwerksuntersuchungen [20] kann entnommen werden, dass die Schart- und Flügelwände mög-
licherweise aus Ziegelmauerwerk bestehen. Dies würde dazu führen, dass die Umsetzung der ursprüng-
lichen Alternative nicht empfohlen werden kann.

Abbildung 9: Alternative „Grundinstandsetzung“ – Querschnitt (Stand 2023)
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Abbildung 10: Alternative „Grundinstandsetzung“ – Grundriss (Stand 2023)

Aufgrund der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege [1] sowie geänderten Planungs-
randbedingungen wurde die Planungsalternative „Grundinstandsetzung“ überarbeitet und mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege abgestimmt.

Die Lösungsalternative für das Tragwerk wurde ausgehend von den zuvor in der „Nachrechnung Deich-
schart“ festgestellten Mängeln entwickelt. Die Zielsetzung sieht vor, dass der Erddruck von den beste-
henden Schwergewichtswänden genommen und die Entstehung von Wasserdruckdifferenzen als Last
auf die Schwergewichtswände verhindert wird. Sie auch Anlage 2.

In der Alternative „Grundinstandsetzung“ wird die innere und äußere Standsicherheit mithilfe von Flügel-
wänden erhöht. Die Flügelwände werden als Spundwände parallel zur Schwergewichtswand verlaufend
ausgebildet und dienen dazu, den Geländesprung des flacher verlaufenden Deiches (Neigung 1:4) ab-
zufangen sowie den Erd- und Wasserdruck auf die Schwergewichtswände aufzunehmen. Außerdem
werden die Spundwände als Gründungselement des Brückenüberbaus für den Deichverteidigungsweg
genutzt. Aufgrund des nahestehenden Bestandsbauwerkes sind die Spundbohlen erschütterungsarm
einzupressen. Der Boden zwischen den Schwergewichtswänden und Flügelwänden ist abzugraben und
mit einer selbsttragenden und drainierten Hinterfüllung aufzufüllen.
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Abbildung 11: Alternative „Grundinstandsetzung“ überarbeitet – Querschnitt B-B

Es ist davon auszugehen, dass die Toraufhängungen erneuert werden müssen. Die Lösungsvariante
beinhaltet ein Durchtrennen der Schwergewichtswände im Bereich der Toraufhängungen. Es ist geplant
ca. 0,80 m Breite Teile der Schwergewichtswände herauszuschneiden und mit Stahlbeton bis zur
Spundwand auszufüllen. Der daraus entstehende Stahlbetonriegel ist mit Bolzen an die Flügelwände
anzuschließen. Die Toraufhängungen werden in dem Stahlbeton verankert und bilden das Schott. Im
Zuge dessen wird empfohlen, die Sickerschürze ebenfalls zu erneuern. Die neu einzusetzende Sicker-
schürze in Form einer Stahlspundwand wird im Zuge der Ertüchtigung der Toraufhängung eingebracht.
Die Sickerschürze verläuft über die gesamte Breite zwischen den Flügelwänden und wird an diese mit-
tels Verbindungsstücke angeschlossen. Das Stahlbeton-Schott mit Sickerschürze bildet dabei die Dich-
tungslinie des Deichschartes.
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Abbildung 12: Alternative „Grundinstandsetzung“ überarbeitet - Grundriss

Im Bereich der Stemmtore ist im Bestand eine Bodennische angeordnet, welche im Hochwasserfall die
Unterkante des Stemmtores abdichtet. Diese ist im Bestand mit Holzplatten abgedeckt. Da die Stemm-
tore ebenfalls erneuert werden, wird eine durchgehende Fundamentplatte ausgebildet und die Bodenni-
sche entfällt. Dies hat den Vorteil, dass in einem Hochwasserfall die Stemmtore ohne Hilfsmittel ver-
schlossen werden können. Diese Maßnahme führt zu einem sichereren Hochwasserschutz und einem
geringeren Wartungsaufwand.
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Abbildung 13: Alternative „Grundinstandsetzung“ überarbeitet – Querschnitt A-A

Die Holzstemmtore werden durch Stahlstemmtore ersetzt.

Für die Durchgängigkeit des Deichverteidigungswegs wird die Bestandsüberbauplatte im Zuge der Sa-
nierung durch eine 4,5 m breite und ca. 0,80 m starke Überbauplatte ersetzt, welche auf die Belastung
SLW 60 ausgelegt ist. Dabei werden die wasserseitigen Dammbalkennischen von der Überbauplatte
überspannt. Im Hochwasserfall sind die landseitigen Dammbalkennischen zu verwenden. Eine Verstär-
kung der Dammbalkennischen ist vorgesehen. Die Überbauplatte wird mit einer Höhe von +10,25 m
NHN ausgebildet. Die Rampe des Deichverteidigungsweges auf den Brückenüberbau wird mit einer
Neigung von 1:20 ausgebildet. Der entstehende Geländesprung zwischen Rampe und Deichböschung
wird mittels Winkelstützwänden abgefangen. Es entstehen Wandansichtshöhen von bis zu ca. 1,5 m auf
der Wasserseite und von bis zu ca. 1,3 m auf der Binnenseite.

Für eine Erhöhung der Bestickhöhen auf +9,70 m NHN muss der Überbau entfernt, die Auflager erhöht
und das Tor ausgetauscht werden. Des Weiteren müssen die Anrampungen angepasst werden,
wodurch sich die Ansichtshöhen der Stützwände der Rampen erhöhen.
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Abbildung 14: Alternative „Grundinstandsetzung“ überarbeitet – Draufsicht

Vor dem Beginn der Maßnahme ist das Deichschart bauzeitlich auszusteifen. Es sind vertikale Lastver-
teilungsbalken über die Höhe der Schwergewichtswände anzuordnen.

Die Schwerlastwände bleiben in dieser Alternative lediglich aus Gründen des Denkmalschutzes erhal-
ten. Ihre Funktion für den Hochwasserschutz beschränkt sich auf die Dammbalkennischen, wobei im
Zuge der nächsten Planungsphase auch eine Entkopplung der Dammbalkenlagen von den Schwerge-
wichtswänden untersucht werden kann. Seitens des Deichverbandes am linken Weserufer wurde
bereits signalisiert, dass eine Unterhaltung der Schwergewichtswände nicht durch den Deichverband
erfolgen könne. Alternativ muss das Sondervermögen Infrastruktur für die Unterhaltung der Schwerge-
wichtswände sorgen.

Das Verkehrskonzept kann dem Abschnitt 3.4 entnommen werden. Bezüglich des bauzeitlichen Hoch-
wasserschutzes siehe 3.5.

Der Kostenrahmen für die beschriebene Alternative kann dem Abschnitt 4.1 entnommen werden.

Die Planungsalternative „Grundinstandsetzung“ erfüllt alle Voraussetzungen und Anforderungen (siehe
Abschnitt 2.6) und gilt somit im Sinne der Studie als machbar.

3.2.1 Visualisierung der Alternative Grundinstandsetzung

Im Zuge der Erweiterung der Machbarkeitsstudie wurden durch das Büro „Architektur- und technische
Visualisierungen, Dipl.-Ing. Jörg Nitschke“ Visualisierungen für die überarbeitete Alternative „Grundin-
standsetzung“ ausgearbeitet. Die Abbildung 15 und Abbildung 16 zeigen die Visualisierung der überar-
beiteten Alternative „Grundinstandsetzung“.
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Abbildung 15: Visualisierung überarbeitete Alternative „Grundinstandsetzung“ –
Blick Richtung Weser [21]

Abbildung 16: Visualisierung überarbeitete Alternative „Grundinstandsetzung“ –
Blick Richtung Neustadt [21]
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3.3 Alternative 3: Neubau

Als dritte Planungsalternative wird der Neubau des Deichscharts beschrieben (siehe Anlage 3). Die Pla-
nungsalternative beinhaltet zunächst den Rückbau des bestehenden Deichscharts und einen modifizier-
ten und an die Planungsrandbedingungen angepassten Neubau.

Für die Umsetzung der Alternative „Neubau“ wird das vorhandene Deichschart vollumfänglich zurückge-
baut. Somit ist ebenfalls ein Ziehen der Sickerschürze in Holzbauweise durchzuführen. Bei einem Neu-
bau kann die Baugrube des Abbruches ebenfalls für das zu erstellende Bauwerk verwendet werden.

Der Neubau des Deichscharts wird als flachgegründetes Stahlbetonbauwerk geplant.

Das Stahlbetonbauwerk wird im Bereich des Tores als Trogbauwerk ausgeführt. Zur Abfangung des
Deichkörpers werden Flügelwände als Winkelstützwände konzipiert. Die Winkelstützwände können ent-
sprechend mit der Deichneigung abflachen. Das Stahlbetonbauwerk kann durch eine vorgesetzte Ver-
klinkerung optisch an das Bestandsbauwerk angenähert werden.

Abbildung 17: Alternative „Neubau“ - Draufsicht

Für die Verlängerung des Sickerwegs wird empfohlen eine Sickerschürze aus Spundwänden unter dem
Trogbauwerk auszubilden. Die Sickerschürze wird unter dem Drehflügeltor angeordnet und bindet in die
bindige Schicht (Ton) ausreichend ein.
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Gemäß des Pflichtenhefts für Deichscharte [22] sind Deichscharte mit einem ortsfesten (1. Deichsicher-
heit) und einem ortsveränderlichen (2. Deichsicherheit) Verschluss auszurüsten. Außerdem wird vorge-
geben, dass bei geringen Öffnungsweiten ein einteiliges Tor (Drehflügeltor) verwendet werden soll.

Es ist geplant den Neubau mit einem Drehflügeltor und Dammbalkennischen auszurüsten. Die Damm-
balkennischen werden binnenseitig des Drehflügeltors angeordnet, um eine doppelte Deichsicherheit für
den Deichverteidigungsweg (gleichzeitig Radpremiumroute) zu gewährleisten. Das Drehflügeltor wird
zunächst mit einer Höhe von +8,70 m NHN ausgestattet. Bei einer Erhöhung der Bestickhöhen auf
+9,70 m NHN wird das Tor ausgetauscht und die Dammbalkennischen und Tornischen um 1,00 m er-
höht (siehe Abbildung 18).

Die Platte für den Überbau des Deichverteidigungswegs (gleichzeitig Radpremiumroute) wird auf die
Belastung SLW 60 ausgelegt und weist eine Mindestbreite von 4,00 m auf. Seitlich der Überbauplatte
befinden sich jeweils 0,50 m breite Bankette und ein Geländer. Der Überbau wird auf zwei Auflager-
punkte des Trogbauwerkes aufgelegt und aussteifend ausgebildet. Die Überbauplatte weist eine Stärke
von 0,30 m auf und wird ebenfalls in stahlbauweise ausgeführt.

Um die lichte Durchfahrtshöhe von 3,80 m einzuhalten, wird der Überbau auf eine Höhe von ca.
+9,70 m NHN ausgeführt. Es werden Rampen mit einer Neigung von 1:20 hergestellt, die seitlich durch
Winkelstützwände abgefangen werden. Das Gelände vor den Stützwänden beträgt somit +8,70 m NHN.

Das Verkehrskonzept kann dem Abschnitt 3.4 entnommen werden. Bezüglich des bauzeitlichen Hoch-
wasserschutzes siehe 3.5.

Der Kostenrahmen für die beschriebene Alternative kann dem Abschnitt 4.1 entnommen werden. Im
Kostenrahmen wird ein pauschaler Ansatz für eine besondere Gestaltung des Bauwerks Deichschart
vorgesehen.

Die Planungsalternative „Neubau“ erfüllt alle Voraussetzungen und Anforderungen (siehe Abschnitt 2.6)
und gilt somit im Sinne der Studie als machbar.

 Abbildung 18: Alternative „Neubau“ – Querschnitt
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3.4 Verkehrskonzept für die Alternative Grundinstandsetzung und Neubau

Als Planungsrandbedingung ist eine Trennung der Geh- und Radverkehre entlang des Deiches sowie
eine Reduzierung von gefährlichen Kreuzungsbereichen definiert (siehe 2.6). Im Bestand liegt ein Kon-
fliktpunkt wasserseitig des Deichscharts vor, da hier Radfahrende und Fußgänger aus drei Richtungen
aufeinandertreffen, wobei durch das Deichschart keine ausreichenden Sichtverhältnisse gegeben sind.

Zur Auflösung dieses Konfliktes ist in den beiden Alternativen mit Deichschart vorgesehen, dass die
Durchfahrt durch das Deichschart für den Radverkehr gesperrt wird. Lediglich der Fußgängerverkehr
wird durch das Deichschart geführt.

Wie in der Alternative „Ersatzloser Rückbau“ erfolgt die Verkehrsführung für den Radverkehr über den
Deichkronenweg und für den Fußgängerverkehr über den wasserseitigen Deichunterhaltungsweg. Zur
Durchsetzung des Konzeptes ist die Anordnung von Elementen, die ein schnelles Durchfahren mit dem
Fahrrad stören, vorgesehen. Auf der Binnenseite, zwischen Deichschart und Buntentorsteinweg, kann
die Störung durch die Gestaltung des Mikro-Parks - beispielsweise mit Bäumen – erfolgen. Wasserseitig
des Deichscharts ist die Anordnung eines Hindernisses zur Störung der Durchfahrt vorgesehen. In Ab-
bildung 19 sind drei Alternativen zur Störung der Durchfahrt dargestellt, welche im Rahmen der Mach-
barkeitsstudie untersucht wurden. Im Ergebnis wurde die Anordnung von Beton-Sitzstufen mit einer ge-
ringen Durchfahrtsbreite als Vorzugslösung festgelegt (siehe Anlage 2 und 3). Die Durchfahrtsbreite
wird so gewählt, dass die Barrierefreiheit gegeben ist.

Durch das gewählte Verkehrskonzept ist das Deichschart in den beiden Alternativen nicht für PKW
durchfahrbar. Entsprechend erfolgt auch in diesen Alternativen die Zuwegung für Rettungsfahrzeuge
und die Belieferung des Kioskes am Deichschart über die Verlängerung Buntentorsdeich (siehe Anlage
1.1 und Erläuterungen unter 3.1).
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Abbildung 19: Darstellung von untersuchten Alternativen für Hindernisse zur Störung der Durchfahrt
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3.5 Bauzeitliches Hochwasserschutzkonzept

Bei der Baumaßnahme am Deichschart ist ein temporärer Hochwasserschutz während der Bauzeit auf-
zustellen.

Ein bauzeitlicher Hochwasserschutz kann durch mobile Schutzvorrichtungen errichtet werden. Es ist ein
Hochwasserschutz bis +7,00 m NHN (siehe Abschnitt 0) zu gewährleisten. Das Gelände des Deich-
scharts liegt bei ca. +5,40 m NHN. Somit ist ein Hochwasserschutzsystem mit einer Höhe von 1,60 m
aufzustellen.

Das mobile Hochwasserschutzsystem wird auf der Weserseite aufgestellt (siehe Abbildung 20). Die
Baustellenzufahrt kann somit vom Buntentorsteinweg erfolgen.

Eine sehr einfach umzusetzende Lösung stellen sandgefüllte Big Bags mit einer Höhe von ca. 0,90 m
dar. Um die Mindesthöhe von 1,60 m zu erreichen, werden zwei Big Bags übereinandergestellt. Die Big
Bags werden auf dem Deichkörper angeordnet. Ab einer Höhe von +6,10 m NHN ist nur noch ein Big
Bag zu verwenden. Es wird empfohlen in der unteren Reihe zwei Big Bags hintereinander aufzustellen,
um genügend Eigengewicht generieren zu können. Somit wird die Hochwasserschutzwand pyramiden-
artig aufgestellt.

Abbildung 20: Skizze Big Bags als bauzeitl. Hochwasserschutz,
Foto: J. Krebs, Bearbeitung: Sweco GmbH

Big Bags, die speziell für den Hochwasserschutz eingesetzt werden, verfügen über einen U-förmigen
Gewebeschuh mit Klettband und Innenpaneele. Die Innenpaneele geben dem Big Bag Formstabilität
und eine höhere Standfestigkeit. Durch den U-förmigen Gewebeschuh greifen die Big Bags ineinander
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und verzahnen sich. Dies sorgt für eine ausreichende Standfestigkeit während eines Hochwasserereig-
nisses.

Grundsätzlich gilt die Empfehlung, den bauzeitlichen Hochwasserschutz über die gesamte Bauzeit auf-
zustellen. Es ist jedoch auch möglich, einen mobilen Hochwasserschutz z.B. wasser- oder luftgefüllte
Schlauchsysteme vorzuhalten und diese erst bei einem angekündigten Hochwasserereignis aufzustel-
len. Dies hätte den Vorteil, dass das Baufeld und der öffentliche Raum durch den Hochwasserschutz
nicht eingeschränkt werden.
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4.3 Nutzwertanalyse

4.3.1 Einführung und Überblick

Die Nutzwertanalyse dient dazu, in der Gesamtabwägung der monetär bewertbaren und der nicht
monetär bewertbaren Aspekte eine Vorzugslösung zu ermitteln. Dazu werden nicht monetäre Bewer-
tungskriterien in Abstimmung mit der Auftraggeberin ausgearbeitet und beschrieben.

Im nächsten Schritt erfolgt eine Gewichtung der Bewertungskriterien mit Hilfe einer Matrix, die ein Abwä-
gen eines jeden Kriteriums gegenüber allen anderen Kriterien ermöglicht.

Im letzten Schritt erfolgt eine Bewertung der Planungsalternativen bezüglich der einzelnen Bewertungs-
kriterien. Die Bewertung erfolgt nach einem Bewertungsschema mit einer Punktevergabe von 1 bis 10,
wobei die Bewertung 10 jeweils für die im Sinne des jeweiligen Kriteriums günstigste / beste Alternative
steht. Defizite der weiteren Alternativen gegenüber diesem optimalen Zustand werden mit Abschlägen
berücksichtigt. Sind Alternativen gleichwertig, so werden sie gleichermaßen mit 10 bewertet.

Folgende Bewertungskriterien werden betrachtet:

– Hochwasserschutz: Hierzu werden als Teilaspekte die technische Sicherheit, die Deichunterhal-
tung und die Deichverteidigung sowie die spätere Umsetzbarkeit des Vorsorgemaßes und die da-
mit verbundenen Nachhaltigkeit bewertet.

– Aspekte des Ortsbildes: Hierzu werden als Teilaspekte der Erhalt des Stadtbildes sowie des
Landschaftsbildes und die Anforderung aus dem Flächennutzungsplan, eine Grünverbindung her-
zustellen, bewertet.

– (Verkehrs-) Erschließung: Hierzu werden als Teilaspekte das Fuß- und Radwegenetz sowie die
Barrierefreiheit bewertet.

– Bautechnische- und Kostenrisiken: Hierzu werden als Teilaspekte das bautechnische Risiko
und das damit verbundene Risiko einer Kostensteigerung bewertet.
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4.3.2 Ergebnis der Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse ist diesem Bericht als Anhang 3 beigefügt. In Tabelle 8 ist eine Übersicht des Be-
wertungsergebnisses dargestellt.

Tabelle 8: Übersicht des Bewertungsergebnisses der Nutzwertanalyse

Bewertungskriterien A1
Ersatzloser

Rückbau

A2.1
Grundinstand-

setzung

A3
Neubau

1. Hochwasserschutz 349 214 255

2. Aspekte des Ortsbildes 127,4 254,8 145,6

3. (Verkehrs-) Erschließung 142,2 190,7 190,7

4. Bautechnische- und
    Kostenrisiken

152 60,8 91,2

Summe 1. bis 4. 770,6 720,3 682,5

Das Ergebnis der Nutzwertanalyse zeigt, dass die Alternative 1 „Ersatzloser Rückbau“ mit rund 771
Punkten den höchsten Nutzwert aufweist. Die Alternative 2.1 „Grundinstandsetzung“ folgt mit rund 720
Punkten und somit knapp 7% weniger Punkten hinter der Alternative 1. Während die Alternative 3 „Neu-
bau“ mit 683 Punkten einen um rund 11% geringeren Nutzwerte als Alternative 1 aufweist.
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gegenüber einem selbstwirksamen Hochwasserschutz etwas schlechter zu bewerten und auch die Un-
terhaltung ist grundsätzlich für ein konstruktives und komplexes Bauwerk aufwändiger. Hinsichtlich des
Erhalts des Stadtbildes ist positiv zu bewerten, dass in dieser Alternative ein Neubau an das historische
Deichschart erinnert und die Sichtverbindung zwischen dem Buntentorsteinweg und dem Werdersee
erhalten bleibt, aber die Belange des Denkmalschutzes bleiben unberücksichtigt. Durch das neue
Deichschart bleibt ein barrierefreier Zugang auf Straßenniveau bestehen. Die Alternative sieht vor, dass
das Deichschart ausschließlich für den Fußgängerverkehr freigegeben ist.

Alle Alternativen beinhalten eine vollständige Trennung der Geh- und Radverkehre. Die Zufahrt für Ret-
tungsfahrzeuge verlängert sich in allen Alternativen um 700 m und kann über den Weg auf Höhe der
Haltestelle Rosenpfad realisiert werden.

Unabhängig voneinander haben die Nutzwertanalyse und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die Alterna-
tive „Ersatzloser Rückbau“ als Vorzugsalternative ermittelt. Eine Finanzierung ist für die beiden anderen
Alternativen nicht gegeben.


